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Allgemeiner Hinweis zu Anfragen von Behörden 

Anfragen von Behördenvertreterin-
nen und Behördenvertretern 

… sind ausschließlich an die hier angeführten Kontakt-
stellen der Abteilung III/S/2 und der Abteilung 
IV/DDS/10 – gegebenenfalls an Ihren Provider bzw. 
EDV-Dienstleister – und keinesfalls an die oben ange-
führte Hotline zu richten. 

Anzuwendende Rechtsvorschriften (Auswahl) 
Volksbegehrengesetz 
2018 – VoBeG: 

BGBl. I Nr. 106/2016, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 7/2023. 

Wählerevidenzgesetz 
2018 – WEviG: 

BGBl. I Nr. 106/2016, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 101/2022. 

Nationalrats-Wahlordnung 
1992 – NRWO: 

BGBl. Nr. 471/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 101/2022. 

Bestimmungen der NRWO 
§§ 58, 65, 66, 67 Abs. 2 und 3, 
74: 

Diese Bestimmungen gelten sinngemäß insbesondere bei 
Verbotszonen, beim Betreten des Eintragungslokals, bei 
der Identitätsfeststellung sowie bei der persönlichen Leis-
tung der Unterschrift. 

Verbotszonen: 
 

Verbotszonen werden von der Gemeinde für das Gebäude 
des Eintragungslokals (der Eintragungslokale) sowie für ei-
nen Umkreis um das Gebäude bestimmt. Der Gemeinde-
wahlbehörde kommt bei der Vollziehung des VoBeG 
keine Aufgabe zu. In der Verbotszone ist während des Ein-
tragungszeitraumes jede Art der Werbung für Volksbegeh-
ren, insbesondere auch durch Ansprachen, durch An-
schlag oder Verteilen von Aufrufen sowie jede Ansamm-
lung und das Tragen von Waffen jeder Art verboten. Das 
Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene 
Waffen, die von im Dienst befindlichen Organen des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes nach ihren dienstlichen 
Vorschriften getragen werden müssen. 
 
Das Verbot der Bewerbung von Volksbegehren in der Ver-
botszone betrifft alle Volksbegehren, somit nicht nur 
jene, die sich in der aktuellen Eintragungsphase befinden, 
sondern auch solche in der Unterstützungsphase (vgl. 
VwGH, 26.1.2023, Ra 2022/01/0220).  
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Jede Gemeinde hat ortsüblich durch entsprechenden 
Hinweis am Gebäude des Eintragungslokals (der Eintra-
gungslokale) die Verbotszone selbstständig kundzuma-
chen. Seitens des Bundesministeriums für Inneres wird 
hierfür keine Drucksorte zur Verfügung gestellt. 
 
Die jeweilige Verbotszone gilt von 17. April 2023 bis ein-
schließlich 24. April 2023 bzw. von 19. Juni 2023 bis ein-
schließlich 26. Juni 2023 (Daten der Eintragungszeit-
räume). 
 

Identitätsfeststellung: Die oder der Eintragungswillige hat eine Urkunde oder 
eine sonstige amtliche Bescheinigung vorzulegen, aus der 
die Identität einwandfrei ersichtlich ist. 
 
Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zur Feststel-
lung der Identität kommen insbesondere in Betracht: 
 
• Personalausweis 
• Pass (auch ein abgelaufener Reisepass kommt in Be-

tracht, wenn damit die oder der Eintragungswillige 
eindeutig identifiziert werden kann) 

• Führerschein 
• überhaupt alle amtlichen Lichtbildausweise 

 
Eine Eintragung ohne Identitätsdokument ist dann mög-
lich, wenn die oder der Eintragungswillige der Organwal-
terin oder dem Organwalter persönlich bekannt ist. 
 
Bei Zweifel über die Identität ist die eintragungswillige 
Person aufzufordern, Nachweise zu erbringen, die die 
Identität glaubhaft machen. Werden die Zweifel nicht be-
hoben, so ist die Person zur Eintragung nicht zuzulassen. 
Dies wird auch der Fall sein, wenn eine eintragungswillige 
Person zum Zweck der Identitätsfeststellung aufgefordert 
werden sollte, eine den Mund- und Nasenbereich abde-
ckende mechanische Schutzvorrichtung kurzzeitig und mit 
ausreichendem Abstand zur Organwalterin oder zum Or-
ganwalter abzunehmen, und diesem Ersuchen der Organ-
walterin oder des Organwalters nicht Folge geleistet wird. 

Ausnahmen bei der persönlichen 
Leistung der Unterschrift auf dem 
Formular „Eintragung“: 

• Körper- oder sinnesbehinderte Personen: 
 
Diese sind von der Verpflichtung zur Leistung einer eigen-
händigen Unterschrift ausgenommen, wenn ihnen eine 
solche nicht zugemutet werden kann. Diese Personen 
müssen, wenn sie nicht von der Eintragungsbehörde auf-
zusuchen sind, jedenfalls persönlich erscheinen und ge-
genüber der Eintragungsbehörde eine Person namhaft 
machen, die die Unterschrift für sie tätigen soll. Diese 
namhaft gemachte Person unterschreibt dann im Beisein 
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der eintragungswilligen Person mit ihrem eigenen Namen. 
Die Eintragungsbehörde hat diesen Vorgang auf dem For-
mular „Eintragung“ zu vermerken. 
 
• Erwachsenenvertreterin oder Erwachsenenvertre-

ter (vormals Sachwalter): 
 
Sollte die Erwachsenenvertreterin oder der Erwach-
senenvertreter für eine Stimmberechtigte oder einen 
Stimmberechtigten unterschreiben wollen, so ist dieser 
oder diesem das zu untersagen. 
 
Ausnahme: Eine körper- oder sinnesbehinderte Person 
bestätigt gegenüber der Eintragungsbehörde persönlich, 
dass die Erwachsenenvertreterin oder der Erwachsenen-
vertreter für sie – wie oben beschrieben – die Unterschrift 
tätigen soll. 

Bei Vorlage einer Vollmacht: Die Leistung einer Unterschrift auf dem von der Ge-
meinde zur Verfügung gestellten Formular „Eintragung“ 
für eine andere stimmberechtigte Person ist auch bei 
Vorlage einer notariell beglaubigten Vollmacht nicht zu-
lässig. 

Allgemeine Hinweise betreffend COVID-19 

Amtshandlungen bei Gemeinden: Unter Berücksichtigung der jeweils zum Zeitpunkt der Ein-
tragungszeiträume anwendbaren bundesrechtlichen, lan-
desrechtlichen, gemeinderechtlichen und innerorganisa-
torischen Vorschriften betreffend die Bekämpfung von 
COVID-19 sind von den Gemeinden im übertragenen Wir-
kungsbereich hinsichtlich der Amtshandlungen in Vollzie-
hung des Volksbegehrengesetzes 2018 die erforderlichen 
Maßnahmen zu setzen. 

Behörden 
Eintragungsbehörden: Die Gemeinden (nicht die Gemeindewahlbehörden) fun-

gieren als Eintragungsbehörden. 
 
Vertretungen durch Organwalterinnen und Organwalter 
sind insbesondere in jenen Gemeinden notwendig, in de-
nen mehrere Eintragungsorte (Eintragungslokale) be-
stimmt sind, damit alle Stimmberechtigten im Bereich der 
Eintragungsbehörde die Möglichkeit zur Eintragung wäh-
rend des Eintragungszeitraumes haben. 

Bundesminister für Inneres: Am letzten Tag des jeweiligen Eintragungszeitraumes 
(24. April 2023 bzw. 26. Juni 2023) um 20.15 Uhr gibt der 
Bundesminister für Inneres die vorläufigen Ergebnisse be-
kannt. Die Ergebnisse werden im Internet veröffentlicht 
und an die Bundeswahlbehörde schriftlich weitergeleitet. 
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Bundeswahlbehörde:  Zur Überprüfung und zur Ermittlung der endgültigen Er-
gebnisse der Volksbegehren wird die Bundeswahlbehörde 
in der Zusammensetzung des Ergebnisses der National-
ratswahl vom 29. September 2019 tätig. 

Drucksorten, Eintragungsorte, Eintragungslo-
kale, Eintragungszeiten (ZeWaT) 
Verlautbarungen,  
Eintragungszeiten: 

Für den jeweiligen Eintragungszeitraum gelten für alle im 
Gemeindegebiet befindlichen Eintragungslokale einheitli-
che Eintragungszeiten. 

Das Bundesministerium für Inneres weist darauf hin, dass 
aufgrund einer Novellierung des Volksbegehrengesetzes 
2018 im Rahmen des Wahlrechtsänderungsgesetzes 2023  
zukünftig  
 
•  Eintragungslokale an Werktagen – ausgenommen am 

Samstag – zumindest von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie 
an einem Werktag zusätzlich bis 20.00 Uhr offen zu hal-
ten sind, 

•  keine Mittagspausen oder sonstige Unterbrechungszei-
ten der Öffnungszeiten festgelegt werden dürfen, 

•  am Samstag und am Sonntag die Eintragungslokale ge-
schlossen bleiben können. 

 
Bitte beachten Sie: Für die kommenden beiden Eintra-
gungszeiträume gilt die oben beschriebene Möglichkeit, 
die Eintragungslokale kürzer offenzuhalten, nur dann, 
wenn die bereits ausgehängten Verlautbarungen bis spä-
testens zum jeweiligen Stichtag entsprechend geändert 
werden.  

Für den Eintragungszeitraum I/2023 bedeutet dies: Mit 
den durch die Eintragungsbehörden ausgehängten Verlaut-
barungen für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnun-
gen „ECHTE Demokratie – Volksbegehren“, „Beibehaltung 
Sommerzeit“, „GIS Gebühren NEIN“, „BARGELD-Zahlung: 
Obergrenze NEIN!“, „Unabhängige JUSTIZ sichern“, „Liefer-
kettengesetz Volksbegehren“ und „Nehammer muss weg“ 
erfolgte bereits eine einheitliche Festlegung der Eintra-
gungsorte, der Eintragungslokale und der Eintragungszei-
ten für den Eintragungszeitraum I/2023 (17. April 2023 bis 
24. April 2023).  

Diese Verlautbarungen können im Sinne der Übergangsbe-
stimmung im Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 spätestens 
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zum Stichtag, 13. März 2023, dahingehend abgeändert 
werden, dass 

• am Samstag (22. April 2023) das Eintragungslokal ge-
schlossen bleiben kann sowie  

•  das Eintragungslokal nur an einem einzigen Werktag bis 
20.00 Uhr offenzuhalten ist (anstatt bisher an zwei Werkta-
gen).  

Hierbei reicht es aus, die bereits ausgehängten Formulare 
zu korrigieren und mit einer entsprechenden Paraphe zu 
versehen. Erfolgt diese Änderung der jeweiligen Verlautba-
rung nicht, so hat das Eintragungslokal – wie bisher – so-
wohl am Samstag geöffnet zu sein als auch an zwei Werk-
tagen bis 20.00 Uhr.  

Zum Eintragungszeitraum II/2023: Die Verlautbarungen 
für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen 
„NEUTRALITÄT Österreichs JA“, „anti-gendern-Volksbegeh-
ren“, „Verbot für Kinder-Instagram“, „Untersuchungsaus-
schüsse live übertragen“, „Lebensmittelrettung statt Le-
bensmittelverschwendung“, „Asylstraftäter sofort abschie-
ben“, „Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeich-
nung!“ und „Rettung unserer Sparbücher“, welche im Ein-
tragungszeitraum II/2023 von 19. Juni 2023 bis 26. Juni 
2023 unterschrieben werden können, hatten bereits zu er-
folgen.  

Über die weitere Vorgangsweise bezüglich des Hinzukom-
mens eines zusätzlichen Volksbegehrens für diesen Eintra-
gungszeitraum wird zeitgerecht gesondert informiert wer-
den. 

Eine Abänderung der bereits ausgehängten Verlautbarun-
gen bezüglich der Änderung der Öffnungszeiten der Eintra-
gungslokale betreffend diesen Eintragungszeitraum kann 
bis zum Stichtag, 15. Mai 2023, dahingehend erfolgen, dass 

• am Samstag (24. Juni 2023) das Eintragungslokal ge-
schlossen bleiben kann sowie  

•  das Eintragungslokal nur an einem einzigen Werktag bis 
20.00 Uhr offenzuhalten ist (anstatt bisher an zwei Werkta-
gen). 
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Liegt bereits eine Unterstützungserklärung oder eine Ein-
tragung vor, so wird eine Eintragung im ZeWaeR automa-
tisch verhindert. Es erscheint bei diesem Volksbegehren 
das grafische „Drucker-Symbol“ (siehe Abbildung 2). 
 
 
 
Abbildung 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Dokumentation einer bereits getätigten Unterstüt-
zung für ein Volksbegehren kann die Bestätigung jederzeit 
nochmals ausgedruckt werden (siehe Abbildung 3). 
 
Abbildung 3 
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• Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterrei-
cher, die zum Stichtag nicht in der Wählerevidenz 
eingetragen sind, können keine Eintragung für ein 
Volksbegehren vornehmen.  

 
• Personen, die nicht die österreichische Staatsbür-

gerschaft besitzen (auch Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger mit Hauptwohnsitz im Bundesgebiet), kön-
nen keine Eintragung für ein Volksbegehren vorneh-
men.  

Zentrales Wählerregister (ZeWaeR), Eintragung 

Datenverarbeitung ZeWaeR: Für die Durchführung einer Eintragung im ZeWaeR ist aus-
schließlich die  
 
• Rolle „WV1-Volksbegehren“ 

 
zu verwenden.  
 
Bitte beachten Sie: Während des Eintragungszeitraumes 
können für die übrigen im ZeWaeR registrierten Volksbe-
gehren weiterhin Unterstützungserklärungen getätigt 
werden. 

Informationen zum ZeWaeR: Im „Leitfaden für die Wartung und Datenhaltung des Zent-
ralen Wählerregisters (ZeWaeR)“ des Bundesministeriums 
für Inneres vom 20. Dezember 2017, Zahl: BMI-
WA1340/0001-III/6/2017, finden sich allgemeine Informa-
tionen. 

Online-Benutzerhandbuch: Beim Link „Hilfe“ für die Rolle „WV1-Volksbegehren“ steht 
ein Online-Benutzerhandbuch für die genauen Schritte bei 
einer Eintragung im ZeWaeR zur Verfügung. 

Zusammenfassung der einzelnen 
Schritte im Eintragungslokal in der 
Datenverarbeitung ZeWaeR: 

• Überprüfung der Identität  
 
Die Daten der eintragungswilligen Person müssen mit den 
Daten im ZeWaeR stets übereinstimmen und in der Check-
box „Identität geklärt“ mit dem Setzen eines „Hakerls“ be-
stätigt werden. Erst danach kann das gewünschte Volks-
begehren ausgewählt werden. Bei Auftreten von Zweifels-
fällen siehe „Zentrales Wählerregister (ZeWaeR), Stimm-
berechtigung“. 
 
Bitte beachten Sie: Nach Überprüfung der Identität einer 
eintragungs- oder unterstützungswilligen Person besteht 
die Möglichkeit, mehrere von der Person benannte 
Volksbegehren durch Setzen von jeweils einem „Hakerl“ 
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auszuwählen und in der Folge sämtliche Formulare „Ein-
tragung“ – oder allenfalls „Unterstützungserklärung“ – in 
einem Schritt auszudrucken (Button: „ALLE MARKIERTEN 
UNTERSCHREIBEN/UNTERSTÜTZEN“). 
 
• Button „FORMULAR/E 

UNTERSTÜTZUNG/EINTRAGUNG DRUCKEN“ 
 
Das als PDF-Datei gebildete Formular „Eintragung“ bzw.  
die durch Sammelauswahl gebildeten Formulare (darun-
ter allenfalls auch Formulare „Unterstützungserklärung“)  
werden ausgedruckt. Es ist unbedingt zu kontrollieren, ob  
die Daten der eintragungswilligen Person identisch sind  
mit den auf dem jeweiligen Formular aufscheinenden Da-
ten und ob auf dem Formular „Eintragung“ (allenfalls auch  
auf dem Formular „Unterstützungserklärung“) tatsächlich  
das jeweils ausgewählte Volksbegehren aufscheint. 
 
Nach dem Ausdrucken des Formulars ist die Eintragung 
(allenfalls die Unterstützung) noch nicht im ZeWaeR ge-
speichert. 
 
• Leistung der Unterschrift  

 
Seitens der oder des Gemeindebediensteten muss immer 
abgewartet werden, ob der oder die Eintragungswillige 
das Formular „Eintragung“ (allenfalls auch das Formular 
„Unterstützungserklärung“) tatsächlich unterschreibt. 
 
Für den Fall, dass keines der Formulare von der oder dem 
Eintragungswilligen (bzw. Unterstützungswilligen) unter-
schrieben wird, ist der Button „ZURÜCK“ zu verwenden, 
um aus der Datenanwendung auszusteigen. Der gestar-
tete Vorgang ist damit abgebrochen und beendet. 
 
• Button „Bestätigung der Unterschrift“ 

 
Erst nachdem die oder der Eintragungswillige das Formu-
lar „Eintragung“ (allenfalls „Unterstützungserklärung“) 
bzw. die Formulare zu sämtlichen Volksbegehren unter-
schrieben hat, darf nach neuerlicher einzelner Auswahl 
der Voksbegehren durch Setzen von „Hakerln“ der But-
ton „BESTÄTIGUNG DER 
UNTERSCHRIFT/UNTERSTÜTZUNG“ angeklickt werden. 
 
In diesem Moment wird die Unterschrift bzw. werden die 
Unterschriften gespeichert, wobei die Speicherung nicht 
mehr rückgängig gemacht werden kann.  
 
Bitte beachten Sie: Erst durch Klicken des Buttons 
„BESTÄTIGUNG DER UNTERSCHRIFT/UNTERSTÜTZUNG“ 
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Bitte beachten Sie: Nach dem Ausdrucken des Formulars 
„Eintragung“ sind vorerst keine weiteren Schritte im Ze-
WaeR erforderlich. Es erfolgt mit dem Ausdrucken auch 
noch keine „Bestätigung der Unterschrift“ und noch keine 
Speicherung im ZeWaeR. 
 
Die Eintragungsbehörde hat die eintragungswillige Person 
zu einem festzulegenden Zeitpunkt innerhalb des Eintra-
gungszeitraumes aufzusuchen und zu überprüfen, ob die 
Identität der eintragungswilligen Person mit den Daten 
auf dem mitgebrachten Formular „Eintragung“ für das je-
weilige gewünschte Volksbegehren auch tatsächlich über-
einstimmt. 
 
Nachdem die eintragungswillige Person das Formular 
„Eintragung“ unterschrieben hat, ist dieses von der oder 
dem Gemeindebediensteten wieder mitzunehmen. 
 
Nach Rückkehr von der eintragungswilligen Person hat 
die Eintragungsbehörde die Leistung der Unterschrift auf 
dem Formular „Eintragung“ im ZeWaeR wie folgt zu ver-
merken: 

 
• Der für eine Eintragung erforderliche Vorgang ist 

wieder von Beginn an zu starten; 
• die eintragungswillige Person ist erneut im ZeWaeR 

zu suchen; 
• die Checkbox „Identität geklärt“ ist mit dem Setzen 

eines „Hakerls“ zu bestätigen; 
• bei dem oder den unterschriebenen Volksbegehren-

sind „Hakerln“ zu setzen; 
• der Button „ALLE MARKIERTEN 

UNTERSCHREIBEN/UNTERSTÜTZEN“ für das oder 
die ausgewählten Volksbegehren ist anzuklicken 
(soll nur für ein Volksbegehren eine Eintragung er-
folgen, kann auch auf den Button 
„UNTERSCHREIBEN“ für das entsprechende Volks-
begehren geklickt werden); 

• der Button „FORMULAR/E 
UNTERSTÜTZUNG/EINTRAGUNG DRUCKEN“ ist an-
zuklicken (dadurch wird der Button „BESTÄTIGUNG 
DER UNTERSCHRIFT/UNTERSTÜTZUNG“ aktiv ge-
schaltet); 

• durch den Klick auf den Button „BESTÄTIGUNG DER 
UNTERSCHRIFT/UNTERSTÜTZUNG“ wird die Eintra-
gung im ZeWaeR gespeichert. 

 
Das Formular oder die Formulare „Bestätigung der Eintra-
gung“ ist bzw. sind auszudrucken und der eintragungswil-
ligen Person persönlich oder per Boten zu übermitteln. So-
fern eine persönliche Übergabe nicht möglich ist, kann die 
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„Bestätigung der Eintragung“ ebenso per Post oder via E-
Mail übermittelt werden. 

Ergebnisermittlung 
Ende des Eintragungszeitraumes: Die Applikation ZeWaeR wird am letzten Tag des Eintra-

gungszeitraumes (24. April 2023 bzw. 26. Juni 2023) um 
20.01 Uhr abgeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt können 
Eintragungen weder auf einer Gemeinde, noch online ge-
tätigt werden. Bereits begonnene Eintragungsvorgänge 
können nicht mehr beendet werden.  

Bundesminister für Inneres: Anhand der Applikation ZeWaeR ermittelt der Bundesmi-
nister für Inneres am letzten Tag des Eintragungszeitrau-
mes um 20.15 Uhr die Summe der Stimmberechtigten und 
die Summe der Eintragungen für jedes Volksbegehren. 
 
Die vorläufigen Ergebnisse dieser Feststellungen werden 
jeweils noch am 24. April 2023 bzw. 26. Juni 2023 im In-
ternet veröffentlicht. 

Bundeswahlbehörde: Die Bundeswahlbehörde stellt jeweils in einer Sitzung (vo-
raussichtlich Mitte Mai bzw. Mitte Juli 2023) für jedes 
Volksbegehren das endgültige Ergebnis fest und verlaut-
bart ihre Ermittlungen und Feststellungen auf der Amtsta-
fel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet.  
 
Gleichzeitig stellt die Bundeswahlbehörde fest, ob Volks-
begehren im Sinn des Art. 41 Abs. 2 B-VG vorliegen oder 
nicht. 

Bezirkswahlbehörden: Diesen kommt keine Mitwirkung bei der Überprüfung und 
Ergebnisermittlung von Volksbegehren aufgrund des 
VoBeG zu. 
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Vernichtung von Formularen  

Unanfechtbarkeit der  
Ergebnisse: 

Nach erfolgter Verständigung der Gemeinden durch das 
Bundesministerium für Inneres über die Unanfechtbarkeit 
der Ergebnisse der Volksbegehren sind von der Gemeinde 
unverzüglich folgende Formulare zu vernichten: 
 
• alle unterschriebenen Formulare „Unterstützungs-

erklärung“, gegebenenfalls samt Anmerkungen, Ak-
tenvermerken etc. 

 
• alle unterschriebenen Formulare „Eintragung“, ge-

gebenenfalls samt Anmerkungen, Aktenvermerken 
etc. 

 
 
Wien, am 13. März 2023 
 
Für den Bundesminister: 
i.V. Mag. Wenda 
 
 
 
elektronisch gefertigt 
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